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Alte Hansestadt Lemgo 
 
174 Bebauungsplan Nr. 61 26 02.16 “Stadteilzent-

rum Brake“ 
 hier:  Beschluss über die Durchführung der 

Offenlage und der Behörden- und Trä-
gerbeteiligung  

 
Der Ausschuss für Wirtschaft und Stadtentwicklung des 
Rates der Stadt Lemgo hat in seinen öffentlichen Sitzungen 
am 14.04.2015 folgendes beschlossen:  
 
„Der Ausschuss für Wirtschaft und Stadtentwicklung des 
Rates der Alten Hansestadt Lemgo beschließt,  

a) den Geltungsbereich für die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes Nr. 61 26 02.16 „Stadtteilzentrum Bra-
ke“ zu ändern, wie es auf dem als Anlage 1 der 
Drucksache 31/2015 beigefügten Übersichtsplan 
dargestellt ist; 

b) den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 61 26 02.16 
„Stadtteilzentrum Brake“ in der vorgestellten Form 
(siehe Anlage 2 zur Drucksache 31/2015) öffentlich 
auszulegen sowie die Stellungnahmen der Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Belange ein-
zuholen (§ 13 Abs. 2 Ziff. 2 und 3 in Verbindung mit 
§ 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch).“ 

 
Es handelt sich um einen einfachen Bebauungsplan ge-
mäß § 9 Abs. 2a BauGB im vereinfachten Verfahren ge-
mäß § 13 BauGB mit dem Ziel, den zentralen Versor-
gungsbereich Brake (Stadtteilzentrum) zu erhalten und zu 
entwickeln.  
Entsprechend diesem Beschluss wird hiermit gem. § 13 
Abs. 2 i.V.m. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2  Baugesetzbuch 
(BauGB) in der zurzeit geltenden Fassung bekannt ge-
macht, dass der o. g. Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 61 
26 02.16 “Stadteilzentrum Brake“. in der Zeit vom 
 
18. Mai 2015 bis einschl. 19. Juni 2015 
 
in der Abteilung Stadtplanung der Stadt Lemgo, 
Heustr. 36 - 38, an der Aushangfläche gegenüber Zi.-Nr. 
203 montags bis freitags von 8.00 bis 12.00 Uhr, sowie 
montags bis donnerstags von 14.00 bis 16.00 Uhr bzw. 
donnerstags bis 17.00 Uhr zu jedermanns Einsichtnahme 
öffentlich aushängt. 
 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem in dieser 
Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug ersichtlich. 
Für die genauen Grenzen des Plangebietes sind die Gren-
zeintragungen im Bebauungsplan verbindlich. 
 
Das Aufstellungsverfahren wird gemäß § 13 BauGB im 
vereinfachten Verfahren ohne Durchführung einer Umwelt-
prüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Während der öffentlichen Auslegung kann sich die Öffent-
lichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die 
wesentlichen Auswirkungen der Planung unterrichten und 
sich während der Auslegungsfrist zur Planung äußern. 
Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 61 
26 02.16 “Stadteilzentrum Brake“ können schriftlich an die 
Alte Hansestadt Lemgo, Der Bürgermeister, Stadtplanung, 
32655 Lemgo, oder zur Niederschrift in der Abteilung 
Stadtplanung, Heustr. 36 - 38, Zimmer 204, Lemgo, vorge-
bracht werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellung-
nahmen können bei der Beschlussfassung über den Be-
bauungsplan als Satzung unberücksichtigt bleiben. 
 
Zusätzlich kann der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 61 
26 02.16 “Stadteilzentrum Brake“ unter 
http://www.o-sp.de/lemgo/plan/beteiligung.php 
im Internet eingesehen werden. Auch dort kann eine Stel-
lungnahme abgegeben werden. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 47 Abs.2a der 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) ein Antrag auf Nor-
menkontrolle unzulässig ist, wenn die den Antrag stellende 
Person nur Einwendungen geltend macht, die sie im Rah-
men der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet gel-
tend gemacht hat, aber hätte geltend machen können.  
 
Lemgo, den 05.05.2015 
 
ALTE HANSESTADT LEMGO 
Der Bürgermeister 
 
 
Dr. Austermann 

Kr.Bl.Lippe 08.05.2015 
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175 1. Satzung zur Änderung der Satzung der Alten 

Hansestadt Lemgo über die Anordnung einer 
Veränderungssperre für das Bebauungsplan-
gebiet Nr. 61 26 02.16 “Stadtteilzentrum Brake“ 
vom 05.05.2015 

 
Aufgrund des § 14 und 16 des Baugesetzbuches (BauGB) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 
(BGBl. I S. 2414) in der zurzeit geltenden Fassung in Ver-
bindung mit den §§ 7 und 41 der Gemeindeordung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666) in der zurzeit gel-
tenden Fassung hat der Rat der Alten Hansestadt Lemgo 
in seiner Sitzung am 04.05.2015. folgende 1.Satzung zur 
Änderung der Satzung der Alten Hansestadt Lemgo über 
die Anordnung einer Veränderungssperre für das Bebau-
ungsplangebiet Nr. 61 26 02.16 “Stadtteilzentrum Brake“ 
beschlossen: 
 

Art. 1 
 
§ 1 Satz 3 wird wie folgt ergänzt: 
 
Der Geltungsbereich wird wie folgt abgegrenzt: 
 
• Im Süden zwischen Kreuzung Lemgoer Stra-

ße/Pagenhelle und der Kreuzung Lemgoer Straße/ Re-
sidenzstraße entlang der ersten Baureihe südlich ent-
lang der Lemgoer Straße unter Einschluss des EDEKA-
Marktes an der Wasserfurche, ausgenommen das 
Grundstück Lemgoer Straße 73 (Geltungsbereich des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr 61 27 02.01 
„Krügerkamp/ Nesselfeld“), 

• im Osten umfasst der Geltungsbereich die Bebauung 
um den nördlichen Teil der Residenzstraße und der 
Wiembecker Straße, 

• im Norden bildet die Grenze die Bahnhofsstraße und 
die Bahnlinie, ausgenommen Schloßstraße 1, 3 und 7 
(Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 61 26 
02.09 „Schloßstraße/Lemgoer Straße“). 

 
Art. 2 

 
Der geänderte Geltungsbereich der Veränderungssperre ist 
in einem Übersichtsplan, der dieser 1. Satzung zur Ände-
rung der Satzung der Alten Hansestadt Lemgo über die 
Anordnung einer Veränderungssperre für das Bebauungs-
plangebiet Nr. 61 26 02.16 “Stadtteilzentrum Brake“ als An-
lage beigefügt ist und Bestandteil dieser Änderungssatzung 
ist, graphisch dargestellt.  
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Wortlaut der 1. Satzung zur Änderung der Satzung der 
Alten Hansestadt Lemgo über die Anordnung einer Verän-
derungssperre für das Bebauungsplangebiet Nr. 61 26 
02.16 “Stadtteilzentrum Brake“ vom 05.05.2015 stimmt mit 
den Ratsbeschlüssen überein. Es wurde nach § 2 Abs. 1 
und 2 der BekanntmVO verfahren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hiermit wird gemäß § 16 Abs. 2 in Verbindung mit § 10 
Abs. 3 Satz 2 bis 5 BauGB die vorstehende 1.Satzung zur 
Änderung der Satzung der Alten Hansestadt Lemgo über 
die Anordnung einer Veränderungssperre für das Bebau-
ungsplangebiet Nr. 61 26 02.16 “Stadtteilzentrum Brake“ 
vom 05.05.2015 öffentlich bekannt gemacht. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt die 1.Satzung zur Ände-
rung der Satzung der Alten Hansestadt Lemgo über die 
Anordnung einer Veränderungssperre für das Bebauungs-
plangebiet Nr. 61 26 02.16 “Stadtteilzentrum Brake“ in 
Kraft. 
 
Die 1.Satzung zur Änderung der Satzung der Alten Hanse-
stadt Lemgo über die Anordnung einer Veränderungssper-
re für das Bebauungsplangebiet Nr. 61 26 02.16 “Stadtteil-
zentrum Brake“ vom 05.05.2015 wird vom Tage dieser Be-
kanntmachung an im Bereich Stadtplanung der Alten Han-
sestadt Lemgo, Heustr. 36 - 38, während der allgemeinen 
Dienststunden auf Dauer zu jedermanns Einsicht bereitge-
halten. 
 
Hinweise: 
 
Gemäß § 18 Abs. 3 Satz 2 BauGB und § 215 Abs. 2 
BauGB wird auf folgendes hingewiesen:  
 
1. Es wird darauf hingewiesen, dass  

a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, 
b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhält-
nis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungs-
planes und 
c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs 
unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres seit der Bekanntmachung der Satzung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden 
sind. 
Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist 
darzulegen. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach  
§ 214 Abs.2a beachtlich sind.  

 
2. Sind aufgrund dieser Veränderungssperre die in § 18 

Abs. 1 Satz 1 BauGB bezeichneten Vermögensnachtei-
le eingetreten, kann der Entschädigungsberechtigte 
Entschädigung verlangen. Er kann die Fälligkeit des 
Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung 
der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungs-
pflichtigen beantragt. 
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Hinweis gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung NRW:  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW vom 
02.09.1994, S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. 
Februar 2015), in Kraft getreten am 11. Februar 2015 (GV 
NRW S. 208) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf ei-
nes Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 
Lemgo, den 05.05.2015 
 
ALTE HANSESTADT LEMGO 
Der Bürgermeister 
 
 
Dr. Austermann 

Kr.Bl.Lippe 08.05.2015 
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Einzelpreis dieser Nummer 0,26 € 
Bezug und Lieferung des Kreisblattes durch Kreis Lippe, Der Landrat, Felix-Fechenbach-Str. 5, 32756 Detmold. 

Einzellieferung nur gegen Voreinsendung des Betrages zuzüglich Versandkosten auf das  
Konto 18  bei der Sparkasse Detmold  (BLZ 476 501 30). 

Bezugsgebühren jährlich 53,69 €. In den vorgenannten Preisen ist die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.  
Redaktionsschluss jeweils am 1. bzw. 15. eines Monats um 16:00 Uhr, Erscheinungstermin jeweils am 10. bzw. 25. eines Monats. 

Herausgeber: Kreis Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold 

Verantwortlich für die veröffentlichten Texte sind die Städte und Gemeinden bzw. die jeweiligen Institutionen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


